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;o 2 3 1 , • Finanzierung
§76

(3) Die Partner sollen eine de

; Ä
rer ̂  lachten zur Verfretiing der Qe^einst*afl im Reehfoerkehr süia im Vértrafizü vereinhi

. I -  Die Gemeinschaft-wird nach dem koll'egialptih- 
zip und picht nach den Grundsätzen äer Einzellet 
turig geleitet. Üm aber der notwendigen.'^ ealfjnn5- 
fähigkeit,innerhalb der Wirtschaft zu entsprechen, 
hat sich ein Wechsèlvérhälttiis zwischen kollektiver 
\yillensbildung .in wesentlichen Fragen, 'iirid. 'ge- 
schäftsfühfenden Entscheidungen fti operativen Rh-' 
gen herausgebildet: . '

2 -1- Absolute Gleichberechtigung der Partner be- 
• stimmt dié kollektive WiUènsbildufigcMehrhertsent- 

;• ;^ea»ng«»;sind ttiizu is^ 'dè^b'äi^caiektive ’ 
/ pF^ltßjtlungen. nur im Rahmen 'der âüsdrücklidi

ä b ? ß P ^ f i b ß n f t T l  7 t 1C t i r n  m i t  n  A e a r l r t l t n  ■ «  »  A t >  J  J  '  ‘ ?  .

* ês' P ,e vom VG besonders geregelte. Veirtrétungs- 
macht des Leitbetriebes ist bezüglich ihrer Rechts- 
wirfcungeri'nach außen SQ auszulegen, daß diVsidier-.

. beit im Rechtsverkehr die unfeingeschrähkte Anwen
dung des § 30 KombinatsVO. i. V. m. § 13 VG Ver- 

•ianßt Handeln des'Leitbetriebes ohne Vertretungs
macht der.Gememschaftbindët denmachimmerden
Leitbetrieb; Mängel haben nür .innerhhlb der. Ge
meinschaft gegenüber, den, Partnern, anfechtehde 

■. Wirkungen, nicht gegenüber Dritten;'

2 .3 - Die Heraiftbildüng eines relativ selbständigen
Vfhrri' T __L* ‘ t ! »i • l. *.

iektive Willensbildung im Ratals Leitungsorgati: der 
Gemeinschaft, .macht aber die Büdung . des. Rates.- 
riichtzux Pflicht. Seine Bildung ist zweckmäßig; '

* p cni  ̂sich eine größere Zahl von BeMeben.über län- 
ß®Te Z l̂tfttn d er„ Gemeinschaftsarbeit beteiligt ’ im'
Kooperatjonsrat, dér in: größeren. Zéitabständeri 

^ ^ ® ^ fe i^ n 4élSfitäubek«,!h4jH''
- hg Direktoren; zusammen.- Über den fiat werden- ne- - 

ben‘der Lösung derGTirndfrageny^  ̂ de- ,. • ..■■■ -■ ■
mpkratisclien Initiativen der beteiligten Arheitskql-1 i J - ■■■' ; . 3

■auftragtè der; Gewerkschaft und anderer geséjl- ' ' '
schaftlicher Oiganisationeii können -mit beratender 
Stimme, raftwirken../■ , 'L

schäftsfühnirig' dér Gemeinschaft soll, von Kadern 
.des Leitbetriebes in Verbindimg imtihrer b̂etriebt!--, 
.chen Tätigkeit anf der Gnindlageexakter. Fèstlegun-. 
gen-im Funftionsplan, amgeübt'.werden.; ;Zü -ihrer 

:terstütziing kpnnën JMbei^gmppen; aus. Mitar- • 
beitetri.dër betepGëri..Setriebe tätig werden, so z .' b ! 
bei der .teriiteriahswRatK^ für Technik
.Hauptmechaaik, Materialökonomie, Hauptenèreé- 
tit, Neuererwesen.’ •-l'-

2,2.D ie Geschiritsfulinmgsoll einemfachlich'geeig
neten, ieistuügGiiüg Partnerbetrieb’ entweder 
durch Festlegung im Vertrag; oder diirph. Ratsbc- 
Schluß übertragen, werden. Dieser Leitbetrieb‘ vérj- ' 
tritt, als. juristische Person-die Gemeinschaft iih ' 
Rechtsverkehr, nach den allgemeinen Grundsätzen '' 
der KombinatsVO. und des VG. Die Gemeinschaft, 
istorganisation'srechtlich B'estandteildes Leitbetrie-

3 .
heften: . . . . . . .
“•< 'Öèr^e^g.isf'durch übergeordnete. Oréäne zu 
1: bestätigen (Hfp 4iBi<htlinieiyom'26 . September

;. 1972uber.£emeinsameMvestiriorien, GBl. nNr.

-  Die pb^^fölm ingiw M -dutch einen Haupt- 
auftraggebef wahrgenommen,. der aiiclri ein’ an 
der: ’Gemeim.bhaftsinvestitiori nicht beteiligter 
bereits b^tehénder volkseigener Hauptauftrag-i..

. g&berbe&ieb sein kann. Mit llnnisteiiy.gesondér“
• tèr Geschäftsbesorgüngsvertrag abzilschUeßen ' 

(Abschn.IZiff. 5 Richtlinie übergemeinsameIn- ■
. vestftionén, a. ä. O.). v

If

;§ 76 ' .
Finanzierung

erfolgt die Finanzierung durch die Wirtsdiaftseinhèft

' 0  -HieBijdunggeineinschi^icherFondsistiinzuIâssig.Beigemeiuschaftlichenlnvestitiörenist
die Fondsnihaberschafteiner der beteiligten Wi^iAaftsemheitenm übertragen. Die Wirtschafts-



§77 Drittèr Teil-?4 i Kapitel 232-

(3) ,Fnr Xeistimgen zwischen den Partnern der Gemeinschaft sind die gèsetzUcheh Preise anzu^ 
. Dtes gilt auch für Leistungen im Rahmen der Nutzung gemeinschaftlich finanzierter Inve--
. stitionen. Oie.^artnej: können yerembahingen uber eine' Gewinnbeteiligung treffen. /*■

. Als nicht ..rechtsfähige .Einheiten haben »die 
Gemeinschaften keine ' Veritiogensrechtsfahiglceit.: 
Fondsbildune _ und '»vfirwßntliiritj 'smH

• “ - c1 vewannetstung'der ünantast^.
barkëitvoh yb^éigéntüm  vei^ssüngsrechtlichVer- 

vermögensr^htJicheh Beziehungen werr 
déh' vbni gèschäftsMrèriaehBétriébim Rühmen sei
ner Fond^efügnisseâusgeübtv', ' ■ :■

• und ■Grundmittel;(GBL 1 1983 Nr. 3  'S; 25). Gnihd- 
■'.sätzlich‘kein Nutzungsentgelt ist'zu Vereinbaren' bei 

der. Nutzung oder'Mitnutzung von Griiridsfübken 
und Grundmitteln staatlicher Orgarie und staatlicher 
Einrichtungen durch andere staatliche Örgané ö’dèp 

. staatliche Eintjohtiiiigen', die.dem gleiöhën zentralen 
: oder örtlichen Staatsorgan .unmittelbar' imteristehen .. 

(§ Sd iéscrA O ). ' ■' \  : . - L t' ; ■

1

2.1: D ie Gëméihschâf^arbéitvW d  im Rahmender 
uhd -^chnuiil des Leitbetriebes hin- 

. sichtlich der anfallenden personellen und sachlichen 
'.. Kosten finanziert. Die tatsächlich entstandenen Ko-. 
'sten'.tyèrden/zu Reichen .Teüén. auf âiétan der Ge
meinschaft betèihgtén BetriebèVerteät: Im Vertrag 
können andercAnteileorier Finanzieriuigsgrundsät- 
zcfëstgelegtwerden.Erfprgtdasnicht, dahnentsteht 
an H öhe des jeweiligen Änteak kfäft. Gesetzes ein ' 
-Zahhmgsansjpruch. :Vpfâhssetzinig;ist die Kosten-'

: nachweispflicht äès die Zahlung fordernden Lfeifbe-: 
triebes.' ' ! ’• .• .

2.2. Für. wiitschaffhche Leistungen innerhalb dér ‘ 
Gemeinschaft sind .auf der Grundlage ypii Wift- 
s^haftayerttägeh;die.:fttf. die jeweilige Ldfönng. ge
setzlich gültigen Preise zu zahlen. Hie teilweise ge
übte Prajäs'i TO^em n^ijÄ^tiecJctoae-^reiSe ab
weichend vom gesetzlichen Prëisku veréinloafen, is t ' 
nicht zulässig, jedoch kann èie anteilige Auszahlung 
von Gewinnen yereinbartwea-dehi Däs'ikt insbes. bei 
der anteiligen Nutzung vpn Gijlndnüfteln der Fall, 
die durch ' femeinschaftsmve^tiohen geschaffen 
wurdpn. Das Nutaiingsentgelt richtet sich nach.der 
AQ vom 30.' Dezember 1982 über die Berechnung ■• 
und Zahlung von Nutzungsentgelt für- Grundstücke

. 2 .3 , Durch gemeinsame Ihvestitionen 'gcschaffene 
Grundmittel sind Volkseigentum.' Ausgenommen
sind.Anteile.geselkcLafthc|hta:Oigahiaatiönën',,''siè;
smd. besonders .iii der Gniiidijiitlclrcchnung auszu- 
wehen(Abschn. IZiif. 7  Richtlinie über gememsa-- 

Investitionen1, ä. a’. Ö.)i IIic. Koiidsiiihab erschüft
At grundsätzlich dem Beteiligten. Partner zuiübertral- 

‘ genydeffür die Leitung--und XJnferHaltüng der Gé- 
m einSchaftscinn chtuag die besten Vorausséczuhgen' 
besitzt, kn Bereich 'der'sozialen Infrastruktur sind 
das Einrichrimgen oder Betriebe .dèfyGcbäudewirt- 
schaft;;dcs'Gesunclhtitswesens,des.Handels:sowie 

.der Energiewirtschaft Die dufch'die Geiueihschaft 
gesbhaffenen. Grundmittel sind .durch dén Fohdsin- 
haber im vollen’ Umfang zu aktivieren ün d in  der 

. GrundiiuffélreclmuUg.ânszuweisen, Er At zur Zah- 

. hing der Gnin'dfündsaBgabë verpflichtet., ... ’. .'.

2.4. Diirch Pflichtverlctzungéh eines beteiligten Be^. 
tnebes der Gemieihschaft’entetanderie Schäden, z. ßi 
durch mangelhafte oder mcht-reohtzeitige Bereitatel- . ■ 
lungvon.GmndmitteinpdérmangelhafteodeF nicht 
redhtzeifige Erbringung materieller LeAtüngen, .nifc 
.terliëgen nach § 105 Abs. 3 dèr Schadenersatzpflicht; 
Vertragsstrafen finden keine Anwendung.

. ' §77
. ' ' '  Beendigung der Zusammenarbeit . ■

(1) Die Zusammenarbeit imr gemeinschaftlichen Lösung^von Aufgaben endet, Wenn der im Ver-
trag vereinbarte Zw^ck erreicht At oder die iin Vertrag vereinbarten Bedingungen für die Beend!- 
gtixtg der Zusammenarbeit eingetreten sind; v •

(2) -. Die Zusammenarbeit At durch Aufhebung des Vertrages zu beenden, wenn die Aufgaben 
pnd Ziele der Gemeinschaft nicht mehr m Übereinstimmung mit den volkiwlrtschaftlichen Erfor
dernissen stéheii. Dies gilt für das Ausscheiden eines Partners entsprechend. . .




